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Ordnung 
über die Festsetzung von Zulassungszahlen für Studienplätze im 

Wintersemester 2020/21 und im Sommersemester 2021  
vom 22.04.2020 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Hochschulzulassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2012 (GVBl. LSA S. 297), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.10.2019 (GVBl. LSA S.33), erlässt die 
Hochschule Harz folgende Ordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für 
Studienplätze im Wintersemester 2020/21 und im Sommersemester 2021:  

§ 1

Zulassungszahlen für das erste Fachsemester 

Für Studiengänge der Hochschule Harz werden die Zahlen der höchstens 
Aufzunehmenden (Zulassungszahlen) für das Wintersemester 2020/21 und das 
Sommersemester 2021 gemäß der Anlage festgesetzt. 

§ 2

Auffüllgrenzen für höhere Fachsemester 

Für das Wintersemester 2020/21 und das Sommersemester 2021 werden 
Zulassungsbegrenzungen für höhere Fachsemester (Auffüllgrenzen) gemäß der 
Anlage festgesetzt. 

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. August 2021 außer Kraft.

(2) Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses vom 08.04.2020 und der 
Genehmigung durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung vom 22.04.2020.

Wernigerode, den 12.05.2020 

…………………………… 

Prof. Dr. Folker Roland 

R E K T O R 
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Hochschule Harz/Controlling

Zulassungszahlen im örtlichen Zulassungsverfahren (Anlage zu §§ 1 und 2)
(NC-Fächer)

Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften

Studiengang
2 3 4 5 6 7

WS 40 0 40 0
SoS 0 40 0 40
WS 15 15
SoS 15 15
WS 25 25 25 25
SoS 25 25 25 25
WS 78 0 78 0
SoS 0 78 0 78
WS 9 0 9 0
SoS 0 9 0 9
WS 80 30 80 30
SoS 30 80 30 80
WS 45 0 45 0
SoS 0 45 0 45
WS 25 0 25 0
SoS 0 25 0 25
WS 25 0 25 0
SoS 0 25 0 25
WS 12 3
SoS 3 12
WS 5 5 5 5
SoS 5 5 5 5

1.FS höhere Fachsemester

Medieninformatik  - Bachelor

Technology and Innovation Management - Master

International Tourism Studies  - Bachelor

Konsumentenpsychologie und Marktforschung - Master

Dualer Studiengang Tourismusmanagement - Bachelor

Öffentliche Verwaltung - Bachelor

Semester

Öffentliche Verwaltung - Bachelor dual

Verwaltungsökonomie - Bachelor dual

Tourismusmanagement  - Bachelor

Wirtschaftspsychologie  - Bachelor

International Business Studies  - Bachelor
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Hochschule Harz  

Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Wernigerode  

1. Satzung zur Änderung der Grundordnung

der Hochschule Harz 

vom 02. April 2014 

Auf der Grundlage der §§ 54 Satz 2, 55 Abs. 3 Satz 1 und 67 Abs. 2 Satz 1 und 2 des 

Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA vom 05. Mai 2004, GVBl. LSA S. 256), in 

der Fassung vom 14. Dezember 2010 (GVBl. LSA Nr. 28, S. 600 ff.), zuletzt geändert am 13. Juni 

2018 (GVBl. LSA S. 72) hat der Senat der Hochschule Harz, Hochschule für angewandte 

Wissenschaften, am 08.04.2020 folgende 1. Satzungsänderung beschlossen: 

§ 1

In § 6 Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „beträgt“ das Wort „regelmäßig“ eingefügt. 

§ 2

In § 6 Absatz 3 wird ein neuer Satz 4 eingefügt: 

„Soweit die Amtszeit des Rektors nicht am 01. August eines Jahres beginnt oder begonnen hat, 

verlängert sich die Amtszeit des Rektors gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 bis zum Ablauf des Monats Juli der auf 

das Ende der Amtszeit von fünf Jahren folgt.“ 

§ 3

Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5. 

§ 4

In § 6 Absatz 3 werden ein neuer Satz 6 und ein neuer Satz 7 eingefügt: 

„Die Amtszeit der Prorektoren richtet sich nach der Amtszeit des Rektors. Das gilt auch für den Fall der 

Verlängerung der Amtszeit des Rektors.“ 
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§ 5

In § 8 Absatz 4 wird ein neuer Satz 2 eingefügt: 

„Zur Wahl des neuen Dekans und der neuen Prodekane konstituiert sich der neu gewählte 

Fachbereichsrat rechtzeitig vor dem Beginn der Amtszeit des neu gewählten Dekans und der 

neugewählten Prodekane und führt die Wahl des Dekans und der Prodekane durch. Für alle übrigen 

Aufgaben und Entscheidungen des Fachbereichsrates ist der noch bis Ablauf des Monats Februar im 

Amt befindliche Fachbereichsrat zuständig.“ 

§ 6

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu den Sätzen 3 und 4. 

§ 7

In § 8 Absatz 4 werden ein neuer Satz 5 und Satz 6 aufgenommen: 

„Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Amtszeit eines Dekans wird ein neuer Dekan für die restliche 

Amtszeit gewählt. Das Gleiche gilt für die Prodekane.“ 

§ 8

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Ministerialblatt des Landes 

Sachsen-Anhalt in Kraft.  

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Hochschule Harz, Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Wernigerode vom 08.04.2020 und der Genehmigung des MWWD vom 27.04.2020.  

Wernigerode, 12.05.2020 

Prof. Dr. Folker Roland 

Rektor   
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